
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe Nr. 16/2022, 15.09.2022 
 

I. 
Tätigkeitsbericht 

 

Als Beileger dieser Kammerkurzmitteilung finden Sie den Tätigkeitsbericht für das 
Geschäftsjahr 2021. 
 
 

II.  
Zulassungspflicht der PartGmbB – Erinnerung an den Antrag auf Zulassung 

 

Am 01.08.2022 ist die sog. große BRAO-Reform in Kraft getreten. Damit einher geht 
die Zulassungspflicht für Berufsausübungsgesellschaften. Bereits zugelassene GmbH 
/ AG haben Bestandsschutz. 
 
Für die Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaftung (PartGmbB), die 
bereits vor dem 01.08.2022 bestanden, besteht eine Zulassungspflicht. Diese müssen 
– sofern noch nicht geschehen – bis zum 01.11.2022 die Zulassung beantragen. Das 
Antragsformular nebst Erläuterungen und den Anlagen finden Sie hier.  
 
 

III. 
Hinweise der BNotK zum beA-Kartentausch 2022  

 

Derzeit führt die Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer den angekündigten 
Tausch der beA-Karten durch. Die Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer hat 
zum Kartentausch nützliche Informationen zusammengestellt, auf die wir im Beileger 
dieser Kammerkurzmitteilung verweisen.  
 
 

IV. 
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin als Leiter/-in eines Klausurenkurses für 

Referendare gesucht 
– Aufruf an Interessierte – 

 

Gesucht wird ab 2023 ein Korrektor/eine Korrektorin für den durchgehend 
angebotenen Klausurenkurs des LG Stade. 
 
 
 
 

https://www.rakcelle.de/anwaelteN/berufsausuebungsgesellschaften.htm
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In dem Klausurenkurs können Referendarinnen und Referendare Übungsklausuren 
(ehemalige Examensklausuren) schreiben, die im Anschluss korrigiert und in einem 
Termin (kann via Skype erfolgen) besprochen werden. Bei den zu korrigierenden 
Klausuren handelt es sich um Anwaltsklausuren (Relation und Schriftsatz oder 
Rechtgestaltung). 
 
Es werden zwei Klausurenkurse mit jeweils sechs Terminen pro Jahr angeboten. In 
diesen sind jeweils in der Regel 10 bis 20 Klausuren zu korrigieren. 
 
Die Vergütung beläuft sich auf 13 € je Klausur und 55 € für die Besprechung. Für die 
Tätigkeit zahlt die Rechtsanwaltskammer Celle, neben der vom Land Niedersachsen 
gezahlten Vergütung, einen Zuschuss in Höhe von 15 € für die Korrektur und 
Bewertung einer Klausur zzgl. einer Pauschale von 100 € für die Besprechung. 
 
Kolleginnen und Kollegen, die motiviert und interessiert sind, an der 
Referendarausbildung mitzuwirken, werden gebeten, sich direkt bei dem Landgericht 
Stade zu melden.  
 
 

V. 
Aufruf für die Besetzung des Prüfungsausschusses II Celle/Braunschweig 

Geprüfte Rechtsfachwirte 
- Gesucht wird 1 Beauftragter der Arbeitnehmer für die Amtszeit 

bis 31.08.2025 
 

Für die Abnahme der Prüfungen der Geprüften Rechtsfachwirte wird noch 1 
Beauftragter der Arbeitnehmer für die Besetzung des Prüfungsausschusses II 
Celle/Braunschweig gesucht.  
 
Wir bitten Sie um Ihr ehrenamtliches Engagement. 
 
Die Arbeitnehmervertreter werden auf Vorschlag der im Bezirk der zuständigen Stelle 
bestehenden Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern 
mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung durch den Vorstand berufen. 
Entsprechende Vereinigungen sind insbesondere die Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di und der ReNo-Verein. Wir bitten alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Kandidatenvorschläge über die genannten Vereinigungen bei uns einzureichen. 
 
Zur Information: 
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass gemäß § 40 Abs. 6a BBiG Prüfende von der 

Erbringung der Arbeitsleistung freizustellen sind, wenn es zur ordnungsgemäßen 

Durchführung der ihnen durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist und 

wichtige betriebliche Belange nicht entgegenstehen.  

 
 

VI. 
Änderungen der BORA zum 01.10.2022 

 

Zum 01.10.2022 wird § 4 Abs. 1 BORA aufgehoben, der normiert, dass 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zur Verwaltung von Fremdgeldern 
Anderkonten in Erfüllung der Pflichten aus § 43a Abs. 5 BRAO zu führen haben. 
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Die Satzungsversammlung sah in der Verpflichtung von § 4 Abs. 1 BORA einen 
Widerspruch zu § 43a Abs. 5 2 BRAO, der dem Anwalt ausdrücklich die Alternative 
eröffnet, entweder unverzüglich Fremdgelder weiterzuleiten oder aber sie auf 
Anderkonten einzuzahlen.  
 
Zudem wird die Neuregelung des § 43f BRAO in § 5a BORA konkretisiert. Gemäß § 
43f I BRAO hat ein Anwalt innerhalb des ersten Jahres nach seiner erstmaligen 
Zulassung zur Anwaltschaft an einer Lehrveranstaltung über das anwaltliche 
Berufsrecht teilzunehmen. Die Lehrveranstaltung muss mindestens zehn Zeitstunden 
dauern und die wesentlichen Bereiche des anwaltlichen Berufsrecht umfassen. Nach 
§ 43f  II BRAO sind von diesen Verpflichtungen allerdings Anwälte ausgenommen, die 
vor dem 01.08.2022 erstmalig zugelassen wurden oder die innerhalb von sieben 
Jahren vor der erstmaligen Zulassung zur Anwaltschaft an einer Lehrveranstaltung im 
Sinne des § 43f I BRAO teilgenommen haben. § 5a BORA konkretisiert nun die Inhalte 
der Lehrveranstaltung. 
 
Weitergehende Informationen finden Sie hier.  
 
 

VII. 
Hospitationsprogramm der Deutschen Stiftung für internationale rechtliche 

Zusammenarbeit e.V. (IRZ) 
 

Die IRZ sucht Hospitationsplätze in Kanzleien für vier Kandidaten in den 
Rechtsgebieten Asyl-, Arbeits- und Handelsrecht für zwei Wochen im September oder 
Oktober 2022.  
 
Die Hospitation ist Teil eines Fortbildungskonzepts der IRZ für arabischsprachige 
Juristinnen und Juristen aus der Region des Nahen Ostens, die in Deutschland leben. 
Das Programm besteht aus verschiedenen juristischen Komponenten (Schulungen, 
Online-Austausche und Praxiselemente). Ziel ist die Förderung der sozialen und 
beruflichen Integration der Kolleginnen und Kollegen sowie ihr Verständnis für 
rechtliche Zusammenhänge in Deutschland. 
 
Außerdem sollen die Teilnehmenden Einblicke in die praktische juristische Arbeit vor 
Ort sowie die Möglichkeit, sich ein Netzwerk für den Einstieg in den deutschen 
Arbeitsmarkt aufzubauen, erlangen.  
 
Die IRZ trägt die anfallenden Kosten für Unterkunft etc., sodass den teilnehmenden 
Kanzleien keine Kosten entstehen.  
 
Für weitere Informationen können Sie sich an die Bundesrechtsanwaltskammer oder 
an die Projektmanagerin Asma Dhib bei der IRZ (Tel. +49 2289555152; E-Mail 
dhib@irz.de) wenden. 
  

https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2022/ausgabe-15-2022-v-2772022/aenderungen-der-bora-treten-zum-1102022-in-kraft/
mailto:dhib@irz.de
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VIII. 
10. Soldan Moot zur anwaltlichen Berufspraxis 2022  

 

Der Soldan Moot zur anwaltlichen Berufspraxis feiert sein 10. Jubiläum. Anhand eines 
fiktiven Falls, der zivil- und berufsrechtliche Probleme enthält, wird Jura-Studierenden  
ein Gerichtsverfahren simuliert, um so frühzeitig einen Einblick in die anwaltliche 
Tätigkeit zu ermöglichen. Für die Durchführungen des Soldan Moot werden wieder 
Anwältinnen und Anwälte gesucht, die als Richterinnen und Richter, Jurorinnen und 
Juroren oder Korrektorinnen und Korrektoren fungieren. Die mündlichen 
Verhandlungen finden vom 05.10. – 08.10.2022 statt. Weiterführende Informationen 
sowie die Anmeldemodalitäten finden Sie hier 
 
 

IX. 
Niedersächsisches Gesetz über Grundstücksgeschäfte im Bereich der 

Landwirtschaft (NGrdstLwG)  
 
Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz bittet um Information, dass zum 01.09.2022 das Niedersächsische 
Gesetz über Grundstücksgeschäfte im Bereich der Landwirtschaft (NGrdstLwG) in 
Kraft getreten ist. Mit dem Gesetz soll der Flächenzugang der von Landwirten und 
ihren Familien geführten, bäuerlichen Betrieben über Kauf und Pacht verbessert 
werden und einem Flächenerwerb durch Investoren entgegengewirkt werden. Weitere 
Informationen finden Sie hier.  
 
 

X. 
Registrierung von beruflichen Betreuern ab dem 01.01.2023 

 

Am 01.01.2023 wird das neu geschaffene Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) in 
Kraft treten. Zur Sicherung einer einheitlichen Mindestqualität der beruflichen 
Betreuung wird ein Registrierungsverfahren für berufliche Betreuer eingeführt, in dem 
die Bewerberinnen und Bewerber für die Registrierung ihre persönliche Eignung und 
Zuverlässigkeit, eine ausreichende Sachkunde für die Tätigkeit als beruflicher Betreuer 
und eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen haben. Weitere Informationen 
finden Sie hier.  
 
 
Aktuelle Informationen und Veranstaltungshinweise finden Sie auch auf unserer 
Homepage. 

https://www.brak.de/newsroom/newsletter/nachrichten-aus-berlin/2022/ausgabe-9-2022-v-452022/soldan-moot-engagierte-kolleginnen-und-kollegen-zur-unterstuetzung-gesucht/
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/niedersachsisches-gesetz-uber-grundstucksgeschafte-in-der-landwirtschaft-landesregierung-beschliesst-einbringung-in-den-landtag-208402.html
https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/VO_Registrierung_berufliche_Betreuer.html
http://www.rakcelle.de/anwaelteN/aktuelles.htm
http://www.rakcelle.de/anwaelteN/veranstaltungen.htm
https://www.rakcelle.de/

